
Stadt Leonberg PI.Ber. 05 . 05 - 1 

Bebauungsplan Lj M 1: 1000 
"Gewerbegebiet am Autobahndreieck" 

Bezugspläne: 
''Brühi-Anwand·.ln Kraft getreten 2'.07.1987 
"Gerlinger Weg 1v·.Genehmigt 14.12.1960 

Verfahrensvermerke 
·Alte Ramtei-/Berliner Str." .Sa tzungsbeschlun 

Sowie Planteststellungen AB. A81. I 30.03.1993 
Autobahndreieck und Engelbergbaslstunnel. 

Zur Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen 

Zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen 

<Auslegung bekanntgemacht 

Öffentlich ausgelegt 

Äls Satzung gem. § 10 BouGB 
vom Gemeinderot beschlossen 

11.10.1993 vom ___ __ _ 

Geprüft gem. § 11 BouGB vo'!l RewtrungiRfctsidi'!m 
Stufigart mit ErlaO Nr. 22-z51-zz10-u~.u5-1 

bekanntgemocht und in Kroll getreten 

Äusgefer tigt: Leonberg. den 

am 2 8.09.1993 

am 2 8. 09.1993 

am 3 0. 09.1993 

bis 12.11. 1993 

am 23.11.1993 

vom 23.12.1993 

am 29. 12. 1983 

:?,S. AA.j3 

Mit lnkrofllreten dieses Bebauungsplanes treten olle anderen Vorschrillen 
ouner Kroll. dies gilt insbesondere für die o.o. Bezugspläne 

Rechtsgrundloge dieses Bebauungsplanes sind: 

Das Baugesetzbuch (BouGBI vom 08.12.1g86 !BGBU S. 22531 
Die Baunutzungsverordnung lBouNVOI vom 26.01.1990 IBGBI. I S. 1331 

Die Planzeichenverordnung (PionzV 901 vom 18.12.1990 lBGBI. S. 581 
Die Landesbauordnung für Baden-Würllemberg (LBOI vom 28.11.1983 (Ge.BI. S. 7701 

Sowie die jeweiligen ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwoltungsvorschrillen. 

Leonberg,den 16.09.1993 



ZEICHENERKLÄRUNG 

Weitergehende Gliederungen und Beschränkungen der Festsetzungen, die durch die 
Planzeichen dargestellt werden, sind im Textteil aufgeführt oder im Lageplan 
eingetragen. 

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 11 BauNVO) 

WA Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

MI Mischgebiete (§ 6 BauNVO) 

GE Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO) 

GEE Eingeschränkte Gewerbegebiete 
(§ 8 BauNVO i. V. mit§ 1 Abs. 4 BauNVO) 

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21 a BauGB) 

Beispiele für den Eintrag in die Nutzungsschablone bzw. in die überbaubaren 
Grundstücksflächen. 

0,4 

@ 

111 

EFH 

TH 

FH 

OK 

SH 

GrundflAchenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

Geschoßflactlenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) 

Zahl der Vollgeschosse (Z) (§§ 16 u. 20 BauNVO 
i.V. mit§ 2 LBO) 

- als Höchstmaß 

Höhe baulicher Anlagen CHbAl (§§ 16 u. 18 BauNVO) 

- Erdgeschoßfußbodenhöhe 

- Traufhöhe als Höchstmaß 

- FirsthOhe als Höchstmaß 

- Dachoberkante als Höchstmaß 

- Sohlenhl5he der Gebäude 

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

0 offene Bauweise (§ 22 Abs. 1 u. 2 BauNVO) 

a abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

-



Überbaubare Grundstücksflächen. Baugrenzen. Baulinien 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 23 BauNVO) 

nicht überbaubare Grundstücksflächen 

überbaubare Grundstücksflächen 

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO) 

Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Firstrichtung des Hauptbaukörpers 

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

! !! ! !!!! !!!! !!~! f!ll !fll!!!! !!! ! ! 

-----

StraßenflAche 

Gehwegfläche oder Rad-, Feld- und Fußweg 

öffenUiche ParkplAtze 

Überdeckeluna der Bundesautobahn 

Grünanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen 
(§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) . 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt zur Verkehrsfläche 

Flächen für Versorgungsanlagen und die Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 u. Nr. 14 BauGB) 

RegenObe~aufbecken 

Blockheizkraftwerk 

I wl [[[[I] Aufstellung von Wertstoffcontainern 

ÖffenUiche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

öffenijiche Grünfläche 

private Grünfläche 

- Zweckbestimmung siehe Eintrag im Lageplan -



Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft. den Hochwasserschutz und 
die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) 

(siehe Gewässer- und Pflanzbindung) 

öffendiches Gewässer (Bestand) 

Flachen für Aufschüttungen und AbQrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 

[:::::::::J 
Aufschüttungen 

Abgrabungen 

Flächen für die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 

r ........................ , ......... .. .... . ········· .......... .... ........... ····· · ···· ............ .. . . . ··· ············· .... .. . . . . ·············· ... . ... . . .. ............... .... .. . 
LandWirtschaftliche Flachen 

Planunaen. Nutzungsregelungen. Maßnahmen und Flächen zum Schutz. 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land$Chaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. Nr. 25 BauGB) 

Mit Geh-. Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
(§ 9 ~bs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit 
· bzw. der Stadt Leonberg 

Flächen für Stelfpläge und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) sowie 
Flächen für Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

r:: "ßorqF:J 
c:G:st.A'i J 

Stellplätze und Garagen 

Gemeinschaftsstellplätze und -garagen 

Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Pflanzgebot für Einzelbäume (pfg 1) 

ü-00 Pflanzgebot für Baumpflanzung als Allee (pfg 1) 

Pflanzgebot filr kleinkronige Bäume (pfg 1) 



0 pb 0 
0000000000000 

Pflanzgebot (pfg) fOr flächenhafte Anpflanzungen 

Pftanzbindung für EinzelbAume (pb 1} 

Pflanzbindung (pb) torflAchenhafte Anpflanzungen 

Gewtsser- und Pflanzbindung 

Flächen für Aufschüttungen und AbQrabungen und Stützmauem zur Herstellung 
des Straßenkörpers (§ 9 (Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 

- [ Aufschüttungen 

Str. Straße 

_. I liLL1 Abgrabungen 

Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

AbQrenzungen 

• • • • • • 

)( )( )( )( 

Grenze des raumliehen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplana. 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetzungen der 
Art der baulichen Nutzung sowie der Grund- und 
Geschoßflächenzahl 

Abgrenzungen unterschiedlicher Festsetzungen der 
Zahl der Vollgeschosse sowie der Höhe baulicher 
Anlagen 

Abgrenzungen unterschiedlicher gestalterischer 
Festsetzungen (z.B. Dachformen) 
sowie der SteNung baulicher Anlagen 



Sonstige Festsetzungen (Bauordnungsrechtliche Festsetzungen) 

DF 

so 

ON 

FD 

FG 

Dachfonn 

Satteldach 

Dachneigung 

Flachdach 

Fassadengestaltung 

Füllschema der Nutzungsschablone 

• 

Baugebiet Z, HbA ( SH,OK,TH,FH,EFH) 

GRZ 

Bauweise 

Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 
(siehe Textteil) 

GFZ 

DF 

1~::::::::::] Schadstoffimmissionen 

Nachrichtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Schutzgebiete: 

• 

11111 11111 11111 11111 
Umgrenzungen der Schutzgebiete 

© Landschaftsschutzgebiet 



Hauptversorgungsleitungen und Entwasserungsanlaoen: 

~ 

RRKB 

RKB 

ROB 

Allgemeine Planzeichen: 

430 

(431,67) 

431 ,67 

~ 

> = 
W03 I 

unterirdische Leitungen oder Anlagen 

Regenüberlauf und Regenklärbecken 

Regenklärbecken 

Regenübe~au~en 

Höhenlinie ü, NN 

Höhen 0. NN der Planfesteilung 

festgelegte Höhe 0. NN 

kleiner gleich (Höchstmaß) 

größer gleich 

bestehende Gebäude 



Auf den Erlaß vom 23.12.1993, 
Nr. 22 - 251-2210- 05.05-1 
Leonberg wird verwiesen. 

ANGEZEIGT 

REIIEIMSPRAauiUI 
ITUTTIAIT 

2l DEZ. 1993 



TEXTTEIL 
zum 
vom 

Bebauungsplan 
16.09. 1993 

"Gewerbegebi et am Autobahndreieck" 

Im Geltungsberetch des Bebauungsplanes werden tn Ergänzung der Eintragungen im 
Lageplan folgend!' Feo;tsetzungen getroffen· 

I Planungsrechtliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO) 

~~ ba\!Jim~~:'!. Nu!ß!.n_g ( § 9 Alls 1 Nr 1 BauGB. §§ 1 • 15 BauNVO) 

I I Allgememe Wohngebiete ( WAl ( § 4 B11uNVO) 
ln den festgesetzten allgememen Wohngebtelen smd die Nutzungen nach 
§ 4 Abs 2 Nr 1 - 3 BauNVO zugelassen 
01e als Ausnahmen aufgeführten Nutzungen nach § <1 Abs 3 Nr 1 - 5 BauNVO sind 
nicht Bestandtell des Bebauungsplanes und somrt nicht zulässig.(§ 1 Abs 6 Nr.t 
BauNVO) 

I 2 M1sci!ru!_bi_e_lt;! ( MI ) ( § 6 BauNVO) 
ln den le'i1gesetnen Mischgebieten sind die Nutlungen nach § 6 Abs 2 Nr.t - 8 BauNVO 
zugelassPn 
01e nach § 6 Abs 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassenen Nutzungen sind nicht 
Bestandtell des Bebauungsplanes und somit nicht 1ulässig { § I Ab~ 6 Nr I BauNVO ) 

1 3 Gewerbeuebiele ( GE ) ( § 8 Ba:.:NVO I 

I 3 t G~rt?egeblf!e (GE ) ( § 8 Bau NVO) 
ln dero testge~elzten Gewerbegi'ObtPten sind Gewf'rbf>betriebe 1m Sinne 
§ 8 Abs 2 Nr t • 4 BauNVO zugelassen 
ln den Baug~blctstetlen sudlieh der Glemseckstraße mussen die Nutzungen als Ge -
schafts -.Büro und Verwaltungsgebäude (Dien~tleistungsbereich) nerh ~ 6 Abs 2 
Nr 2 BauNVO iJ~rw•eQen ( § I Abs. 4 BauNVO ) 
D•e nach§ 8 AbS 3 Nr 1 BauNVO aufgeführte Wohnnutzung fur Auf~lchts- und 
Berettschaftspersonen sow1e fur Belnebsinhaber und Belr1ebslerter kann au~nahmsweise 
zugelassen werden, wenn ~e dem Betrieb zugeordnP! und thm gegenuber in Grund· 
mtche und Baumasse untergeordnet Ist SOWie Gründe der lmm•ssionsbelastung ntchl 
entgegenstehen 
Ote nach § 6 Abs 3 Nt 2 u 3 Bau NVO au'\nRhmsweise zulässigen Nutzungen sind 
mcht Bes1andtell des Bebauungsplanes und somit mehlzulässig f§ 1 Abs 6 Nr 1 BauNVO) 

t 3 2 GEl'iferbeQeblete (GE) ( § 8 BauNVO) 
ln den festg~s,.tzten GewPrbejjebieten '\lnd nur Parkierungsbauwerke mtt Zwt>ckbauten 
und den erfordNtlchen NPbenanlagen zur Unterbnngung der notwendigen Stellplätze 
zulassig 
OtP~e Baugebiet <;teile s•nd 111s Gemetnschaftsanlagen tür Stellplatze und Garagen tm 
Stnne § 9 Alls I Nr 22 BauGB fe'i1gesPtl1 und den emzelnen Baugebietstellen 
als maßgebende Grundstucksfläche hinzuzurechnen ( § 21 a Abs 2 BauNVO) 

Ote Gemetnschaflsanlagen werden den Baugebietstellen wie folgt 1ugeordnE't 
GE 7 mll GGa 1 zugeordnet GE 3 und GE -4 
GE 6 mit GGa 2 zugeordnet GE 5 und GE 6 
GE 9 nut GG~ 3 wgeordnet GE 5 



t 3 3 Eingesc;l)räflkl~ Gewerbegebiete ( GEE ) ( § 8 BauNVO I V mit § 1 Abs 4 BauNVO ) 

ln den feslgesetzt1m ernge~chrankten Gewerbegebieten stnd Gewerbebetriebe Im 
Srnne § 8 Abs 2 Nr 1 • 4 BauNVO mrt folgenden Einschränkungen zugelassen: 

a Dre Gewerbe!Jetnebe sowre gewerbti5:he und sonslrge Anlagen dürfen das Wohnen 
mcht wesentlich storen ( § 1 Abs 4 Nr 2 BauNVO ) 

b Dre nach§ 8 Abs 3 Nr 1 u 2 Baut NO ausnatlmswerse zulässigen Nutzungen sind 
allgemein zulassrg ( § I Abs 6 Nr 2 BauNVO) 
Dre nach § 8 Abs 3 Nr 3 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung ist nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig ( § 1 Abs 6 Nr 1 BauNVO) 

2 Maß der baulichen Nutzung ( § 9 Abs 1 Nr 1 BauGB. §§ 16 21a BauNVO) 

2 1 Grundflächenzahl Grundfl~che ( § 19 BauNVO) 
( siehe Erntrag rn der Nutzungsschablone ) 

Sowert § 19 Abs 4 BauNVO nicht entgegensteht. kann eine Uberschrertung der 
zul~<.srgen Grundfläche durch überdachte Stellpli!tze und Garagen ln den restgesetzten 
Gewerbegebraten ausnahmswerse zugelassen werden. ( § 21 a Abs 3 BauNVO ) 

Eure Überschre.tung der jeweiligen zulassigen Grundflächenzahlnach § 19 Abs 4 
BauNVO sowie deren Höchstgrenze von 0,8 durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen irn Sinne des§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb 
der Geländeoberflache. durch die das Baugrundstück ledrgllch unterbaut wird. kann aus
nahmsweise zugelassen werden, wenn die Uberschreilung durch notwendige Garagen, 
die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, bedingt ist und diese Garagen 
mtensiv begrunl sind ( § 19 Abs 4 BauNVO ) 

2 2 (;J~schoßflächenzahl, Geschoßfläche ( § 20 BauNVO) 
( srehe Emlrag rn der Nutzungsschablone ) 

a Bei der Ermrttlung der Geschoßfläche smd die Flächen von Aufenthaltsräumen in 
anderen Geschossen {Untergeschosse und oberste Geschosse) einschließlich der zu 
ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände 
ausnahmswe1se nicht mitzurechnen ( § 20 Abs 3 BauNVO) 

b Bei der Ermittlung der Geschoßfläche bleiben die Flächen von Stellplätzen 
und Garagen, deren Grundflächen die zulässigen GnmdflächPn unter den 
Voraussetzungen des§ 21 a Abs 3 BauNVO Uber<:rh'!'~en ~owle von Stellplätzen 
und Garagen rn Vollgeschossen unberucksichllgt. ( § 21 a Ab5 ~ BauNVO) 

c Hmwers Br>l oer Berecnnung der Gesr:noßflael1en uno oer Geschoßfläctlen7ahl sind 
bel Gebäuden. die Geschosse von mehr als 3,5 m haben. Geschoßhöhen 
uber 3.5 m nrel1t zu !Jerucksichtrgen, da Im Bebauungsplan die Höhen 
baulicher Anlagen festgesetzt sind. ( § 21 Abs. 4 BauNVO ) 

2 3 Maßgebende GrundstOcksfläche ( § 19 Abs 3 BauNVO) 
Zur maßgebendPn Grundstücksfläche sind die Flächenanteile an außerhalb des Bau
grundS1ückes festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs 1 Nr 22 BauGB hin· 
1uzurechnen ( § 21 a Abs 2 Bau NVO ) 



2 4 Z~t•l der Vollgt!Schosse (7) ( §§ 16 und 20 BauiiiVO I V m § 2LBO} 
( siehe Emtrag in dPr Nutzungsschablone ) 

F~'stsetz_l!.flll. als HIX.hnmaß 

1 B I II usw = DrP Zahl der Vollge$chosse rsl als Hochsirnaß festgesetrt 

AIJS118hmen (§ 6 Abs 6 BauNVO) 
Au~n~hmswel~e können tf'chm~ch notwendige Aufbauten oberhalb der Hl\chstrnaße 
der Zahl dPr Voltge~,..h~~e zugelassen werden 
Au~nilnns ... er~e to.ann ein werteres Vollgeschoß zugelassen werden, wenn dre 
lestgesPiztP Höhe baulicher Anlagen nocht uberschntten wird 
Von den AbgrenlunQen untPI"SCh• .. dlicher Festset1ungf'n der Zahl der VoiiQ!'schosse 
können Ausnahmf'n Zlrgela<>sen werden, wPnn die genererte städtebauliche G!'staltung 
Plngehalten rst 

2 5 f:1Q.I}e baulicher Anlacen LlibAl..( §§ 16 und 18 BauNVO} 
( <;tehe Eintrag in rlen Oberbaubaren GrundstOckiHichen ) 

a Höhe dl'r SOniP der Geb<lude und baullchmAnl!lll.!m- ( SH ) 
Dre Höhenangaben df:'r Sohle srnd im Normalnullsystem ( Neues Syc:tem ) 
festgesetzt und durlen aus hydrogeologrschen GriJnden dre Hohen des Bemessungs
wasserspiegels dPs Grundwassers mcht untersehrerlen 
Ausnahmen ~önnen zugela~en W!'rden wenn ltefer ernschneidende Gebäude oder 
Bauti'!IP Rls wasserdtct11P. auftnebssichere Wanne ausgebildet werden und hierfür im 
Wasserrectrtsver111nren dll" Zust•mmung ertetlt 'Nlrd (§ 16 Abs 6 BauVNO) 

h Qa-.lJlo~rkapJ~ ( OK ) 
OrP H<lhl'n dl'r Onchnberkanten sind als Höchstmaße Ober der angegebenen 
8e1ugshohc feSlgclegt 

OK 1 = Hohen dN o~r'ö1en Dachllegren7ung (ohne AtHa) baulicher Anlagen 
uber der rm BaugenehmiQungsverfahren lestzulegPnden Erdgeschoß
fußhodenhOhe 

0 K 2 = HNIPn dm obersten DachbegrenzunQ (ohne Attika) baulicher Anlagen im 
NormalnullsystPm ( Neues System) 

!\U~.!l;lhmef] ( § t6 AtiS 6 BauNVO) 
Ausnahmswerse kl\nncn lf'chnrS<:h notwendige Aufbauten obertralb der Höch<;tmaße 
der Dadloberkanten 1ugela~~n wt>rden 
Von den Abgrcnzungen untef"Schredhcher Fe<itlcgungen der Hohen der Dachober
t.aur .. n ~önnen Ausnahmen zugelassen wel(!en wPnn dre generelle staotebauhthe 
Gestalturlll emgehaHen ast 

r Traufhöhen (lH) 
Dae 1 raufhohen s1nd als Hochstmaß Uber der Im Baugenehmigungsverfahren fest -
1ulegenden Erdgeschoßfuß bodenhöhe bls1um Schnitt der Außenwand des 
Hauptbaukörpei"S mtt rler Dachhaul festgelegt 

d Fif"slhöhen (FH) 
Die Firsthöhen -;ind als Höchstmaß über der im Baugenehmigungsverfahren lestzu -
fegPnr1en Erdgeschoßlußbodenhöhe fur dae obef"sle Begrenzung der DachRächen 
(F1rst} der Sattel- und versetzen Sattekldcher festgesetzt. 



e ~rC1Q.f!s<;hq_ßfußbodenhphen (EFH) 
Die Hohenangaben dE>s Erdgeschoßfußbodenc; <md rm Normalnullsystem 
(Neues Systt>m) alc; Höchstmaße festgesetzt 

3 Bauweise ( § 9 Abs 1 Nr 2 BauGB . § 22 BauNVO ) 

0 = offene BauwPrse ( § 22 Abs 1 u 2 BauNVO ) 

a = abweichend4' Bauweise ( § 22 Abs 4 BauNVO ) 
Es smd Gebäude und Gebäudegruppen ohne Längenbeschränkung zuge
lassl'n 
Innerhalb der festgesetzten überbaubaren GrundstUcksnächen ist die 
Bebauunq ln geschlossener Bauweise zulässig 

4 I,Lberbal!bB!e.G_rundstugk~!!ächen ( § 9 Abs 1 Nr 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
(entsprechend Festll"i.Jung im Lageplan) 

~ugrenzen ( § 23 Abs. 3 BauNVO ) 
Die Gebäude sind innerhalb der Abgrenzungen der Baugrenzen zu erstellen. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen um max. 2,5 m von untergeordneten Bauteilen 
in den Baugebietsteilen Mi GEE u GE und von max. 1,0 m in den Baugebietsteilen WA 
kann ausnahmweise zugelassen werden 
Gebäudeteile unterhalb der festgelegten Geländeoberfläche dürfen die Baugrenzen über· 
sehrerlen 

5 Stellung baulicher ~n!agen ( § 9 Abs. 1 Nr 2 BauGB ) 
Dre im Lageplan zerchnensch festgelegte Stellung baulicher Anlagen 
151 fur den Hauptbaukorper maßgebend. 

6 Flächen fur Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs 1 Nr 4 BauGB, § 12 u. § 23 (6) BauNVO) 

GSI ln den Flächen für Gemeinschaftsstellplätze können Abweichungen von der darge· 
stelllen Festsetzung bzw Anordnung - insbesondere zur Erstellung von Zu- und 
Ausfahrten au~nahmo;weise zugelassen werden. wenn eine etwa gleichwertige 
Baumpflanzung errercht wrrd 

7 Verkehrsfll!chen, sowre Y.<U~ehr>flacllen b~son<JQr<!J Zwrubestimmvoo 
( § 9 Abs 1 I Ir 11 BauGB ) 
( ~rehe F estlequnq nn Lageplan) 

a) l.&!r<Je.cli.w09.JJ.er B.un<les.a.utobano 
DiP Ver1<ehrsfläcM der Bundesautobahn Ist rm festgelegten Bereich der Im Lageplan 
d~rgestF>I~ rst , zu uberdedeln 

* !JrP Konstruktionshohe (Ober1<ante Rohbaudeckel der Uberdeckelung darf maximal 7 m 
l rgon. J' 1 uher der rlanfeslgeslelnen F!!hrbahn liegen Das Lichtraumprofllrn der Tunnelröhre 
Gli Bescn:url rn11ß mindestens 4 7 m I:Hltragen 011'! Erdauffullung der Überdeckelunq darf max 1 m 
vom ]1 :• 9l ht~lr&g<ln 

Die flilrh<> osl ~>ntsprechend den Pflanzgeboten pfg 2. pfg 3 und pfg 4 zu begrünen und 
Zu bE>(oflaiiZflll 
Auf 1Jer ausqewresenen Fläche Ist doe Herstellung und Unterhaltung von Straßen und 
Wegen entsprechend der Ptandarslellung zulässig. 



bl Gruroanleg_en ats Best~mdterl von VerkeillSaQI~nLYerke.brsgrun) 
(siehe Festlequng Im Lageplan) (§ 127 Abs 2 Nr 3 BauGB} 

Innerhalb der le51QE'~etz1en rtache sind Regenrückhalt~ und ktärbecken (RRKS) 
sow1e RllgP"~Iarbecken (RKBl zur Entwässerung der Bundesautobahn und der 
verlilnqPrten Sudra11dstrnße zugelass!'n 
Von tJP.r •m I agaplan darg~>stel~en Lage und Größe sind Abweichungen zugelassen 

II Versorru.LngSfi<JJ:hen I § 9 Abs 1 Nr 12 BauGB ) 
(entsprechend FesiiP.gung •m Lageplan) 

D•e fP.o;lg<:>~erztt> Versorgungsnäche dient der Stadt Leonberg zur Erstellung ernes 
Regenubertaulbt>CkPns (RUB) m•t B~>trtE'bsg!'bäude sowie zur Einregung von 
Kanälen und Onrc~letlung~>n 

01e ltJ•tgt>setTie Vt>r<orgungsflarhe drent der Stadt Leonberg zur Erstellung und 
zum Betneb PlnPs Btockhetzkraftwerites 
DiP E>ntspr echend" Nutzung der Versorgungsfläche kann auf Ontte übertragen 
werden 

9 Fl~<;hen lur_dt~AbJ~]If,!n~Q_ryy!)g ( W) ( § 9 Abs 1 Nr t4 BauGB) 
01e festgPI~gte Flache dient zur Aufstellung von Wertstoffcontarnem !ur dte Sammlung 
wtederverwer1b~rer Stolle 'Jnd MatenaHen 

t 0 Qft~ntltche und Jllivate Grunflächen ( § 9 Abs 1 Nr 15 BauGB ) 

10 t O!~fllli(:!_l_i!_Grynflac;:l]en 
g!U!Jill]~n ( GR ) 
Dte ausgewtPsenen öffentlichen Grunnächen dienen als Grünanlagen sowie zur 
GPII!ndemodellierung und smd entsprechend den lestgelegten Pflanzgeboten zu 
beqrunen und w bppflanzen 
Fuß • und Fahrwege zum Begehen und zur Pflege der Flächen dürfen angelegt werden 

10 2 Private Grünnächen (GR · N2) 
Dte ausgewiesene pnvate Grünfläche Ist Im Rahmen der Maßnahmen zum Schutz zur 
Pflege und zu1 Entwrcklung von Natur und Landschaft nach§ 9 Abs 1 Nr 20 BauGS 
als RE'tentionsfläche sow1e als Naß- und Feuchtwiese ausgewiesen 
(Wertergehende Festsetzungen stehe Nr I 14 des Textteiles) 

11 Flllchen lilr die Wasserwirtschaft den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasser
abflusses. ( § 9 Abs_ 1 Nr_ 15 BauGB) 

Hinweis Im Bebauungsplangebiet sind die Glems und der Mühtgraben als Gewässer 
II Ordnung einbezogen 

(Festsetzungen siehe Textteil Nr I 18 2 c ) 

12 F)!!chenjur_A_ul~c;:hutt__y_ngen undf.J?.sllilb!,Jngen ( § 9 Abs 1 Nr. 17 BauGB) 
Hö_henlag~d~r f3_<!!J.Q!undstucke und Gebliude ( § 9 Abs 2 BauGB) 

ln den emzelnen Baugebletste•len srnd dte Baugrundstucke an das Niveau der festge-
5E'tl1E'n Straßenhohen anzugletchen Oaber soll dieses Höh!'nn•veau durch Auffüllung 
mrt Erdmalerial ohne Erstelluflg von Böschungen erre1chl werden 
Ausnahmen von dreser Festlll9Ung konnen zugelassen werden, wenn dies wegen der 
Belichtung od!'r zur Anlegung von Zufahrtsrampen etforder11ch ist. 
Das aufgelullte GeländE' gt« als festgelegtes Gelände im Sinne des§ 2 Abs 5 LBO . 



13 Flächen fürdce Lanc;lwu1schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB) 
(Siehe Festlegungen im Lageplan) 
(Festsetzungen siehe Textteil Nr. 1.14) 

1• Maßnahmen zum_5_c!lutz. zur Pflege und zur Entwicklung von Natur uod La.oc!~Dll.!! 
( § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB I V mit § 9 Abs 1 Nr 25 BauGB) 

Hinweis: Die einzelnen Maßnahmen sowie die Nutzungen einschließlich der Nutzungs
und Bewirtschaftungsbeschränkungen sind Im Grünordnungsplan "Riedwlesen· 
des BOro Epplnger +Prof. Schmld + Partner vom Augus1/ September 1993 
erläutert 
Auf diesen Gri.lnordnungsplan Wird verWiesen 

a) Nutzungsbeschnlnkungen (N) 

N1 = Auf der ausgewiesenen Fläche für die Landwirtschaft- Landröhrtchi- Ist das 
bestehende Schilfröhricht zu ernalten und in mehrjährigem Turnus zu pflegen 

N2 = Die private Grvnnäche - Retentioflsft!lche sowie Naß- und Feuchtwiese-
ist mit einem Grabensystem und Mulden zur Ableitung und Verslckerung von 
Dachßächenwllssem anzulegen und zu erhalten sOWie im ubngen als Naß- und 
Feuchlwlese dem natürlichen Sukzessionsvertauf zu überlassen 

b) BeW1rtschaftungsbeschrllnkungen (B) 

Die ausgewiese11en Flllchefl Bta, Btb und 82 sind- soweit sie nicht bereits als Grünland 
genutz1 sind -von der jeweiligen heutigen Nutzung als Acker oder Kleing!lrten ln Grünland 
umzuwandeln Für die Bewirtschaftungsweise gelten folgende allgemeine Elnschrän -
kungen. Es sifld kein Pestlddelnsa1z, kein Mcneroldünger und keine Meliorationsmaß -
nahmen zulässig Oie Flächen sind entsprechP.nd den folgenden Festsetwogen anzulegen 
und so zu erhanPn 

B 1 a = Intensiver bewirtschaftete Glatthaferwiesen 
D•e ausgew•esenen Flächen für dce Lafldwirtschafl dürfen mehrschürig 
bewirtschaftt't werden. wobei Silagenutzung zulässig Ist. 
Ausnahrno;weis~> können nördlich der Glems extensiv geflu1Z1e Streuob'itwcesen 
zugelassen werden 

B 1 b = Zweischur!JC Gll!lthafeiWlesefl 
Die ausgewoesenen Flächen für dce Landwirtschaft dürfen nur ZWf'I~Chilng 
bewirtschaftet werden (keine Silagenutzung) 
Der erste l:lcnmtt darf nicht vor Mitte Juflt erfolgen. 

82 = Extensov genutz1e Wiesen· 
Die ausgewcesenen Flächen für die Landwirtschaft sind eo11schüng zu bewirt· 
schallen. wobei die Mahd nur nach der Samenreifung der Gräser eofolgefl d<1rf 
Ausflahrnswetse Ist bei wirtschaftlicher NotwendlgkeH ein zweoter Schnitt im 
Herbst sowoe ec11e Beweidung mit Schafen zull!ssig 
Hinweis: Zur Wiedemerstellung diese~ Großseggemiedes smd gPeignete 

Mllßnahmen zur Unterbrechung d<>s Abflusses von OberflAchenwasser 
(z B Unterbrechung des Grabensystems) vorzunehmen. 



15 Mit Geh- .Fahr-. und Leitungsrechten zu belastende Flächen ( § 9 Abs 1 Nr 21 BauGB) 

Ir = Oie ausgewiesene Fläche des Leitungsrechtes dient der Gemeinde 
zur Elnlegung und Haltung von Ver- und Entsorgungsleitungen und - anlagen 
und Ist entsprechend w belasten 
Das Recht darf auf Dritte übertragen werden 

16 fllichen für Gemeinschaftsanlagen ( § 9 Abs 1 Nr 22 BauGB) 
(siehe Eintrag im Lageplan) 

t 7 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrun_gll_n. zum_Qfhutz vor schädlichen Umwelt
einwirtc.un.Q.e.n ( § 9 Abs 1 Nr 24 BauGB) 

17 2 Lärmimmissionen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die schalltechnischen Orienllerungswerte 
für die städtebauliche Planung (Beiblatt1 zu DIN 18005 Teilt - Schallschutz im Städtebau) 
durch äußere Einwirkungen von Verkehrslärm an einzelnen Fassadenabschnitten über
schritten 
An den Fassadenabschmtten der geplanten Bebauung, an denen Überschreitungen der 
Orientierungswerte auftreten sind Aufenthaltsräume, die zum ständigen Aufenthalt 
dienen, z:u den färmabgewandten Gebäudeseiten zu orientieren oder passive Lämn
schutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzfenster) gegen den Verkehrslärm zu treffen. so daß 
der zulässige Innenschallpegel der Aufenthaltsräume eingehalten wind 
Auf die schalltechnisclle Untersuchung zum Bebauungsplan •Gewerbegebiet am Auto
bahndreieck" des Ingenieurbüros Bender + Stahl vom Juli 1993 wind verwiesen 

17 2 Schadstoffimmissionen 
Auf der im Lageplan besonders gekennzeichneten Fläche können Überschreitungen der 
NO 2 Werte des lW 2 - Grenzwertes der TA Luft (98 - Perzentil) auftreten. 
ln diesem gekennzeichneten Bereich sind die Gebäude mit Klima- bzw. Belüftungsanis 
gen auszustatten, wobei die Ansaugstelfen für Frischluft an den östlichen Gebäudeseiten 
anzubringen sind 
Wohnungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind in diesem Bereich unzulässig. 
Ausnahmen können zugefassen wenden, wenn nach Inbetriebnahme des Tunnels durch 
Messungen nachgeWiesen wind, daß die Grenzwerte eingeha~en sind. 
Auf die Schadsloflgutachten zur ·Tunnelver1ängerung" vom Juni 1993 und die 
Bebauung "Gewert>egebiet am Autobahndreieck" vom September t 993 des Büro für 
Technische Messungen Dr. - fng Harald Groß wird verwiesen. 

18 Flächen für Pflanzgebote und Pffanzbindungen. ( § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB, 
§ 73 Abs 1 Nr 5 LBO ) 

18 1 Pnanzgebote ( § 9 Abs. 1 Nr 25a BauGB) 

Hinweis: ln den GnJnondnungspiänen und im Landschaftspneger1schen Begleitplan wird 
fiir die festgesetzten Pflanzgebote eine Auswahl geeigneter Bäume und 
und Sträucher angegeben bzw. z.ur Anpflanzung empfohlen_ 
Auf den Grilnondnungsptan "Riedwiesen• vom August I September 1993 
und den "Landschaftspflegerischen Begleitplan" zur Verlängerten Südrandstr. 
vom November 1992/ September 1993 des Büro Eppinger u. Schmid u. Partner 
sowie den GnJnordnungspfan • Gewerbegebiet am Autobahndreieck" des Büro 
Gessweln, Henkel u Partner vom September 1993 wind verwiesen. 



a. Pflanzgebote für Baumpflanzungen { pfg 1 ) 

pfg 1 Großkroniqe Einzelbäume 
Es sind großkronige heimische Laubbäume anzupflanzen und zu 
unterhalten. Der Standort der Baumpflanzung darf gegenüber der 
Darstellung Im Lageplan um bis zu 3 m abweichen 
Für die mit GSt bezeichneten Gemeinschaftsanlagen gilt Nr. I. 6 
des Textteiles 

Großkronlge Bäume als Alleenpflanzung 

o-o-o Es sind großkronige heimische Laubbäume in der Anordnung einer 
Allee anzupflanzen und so zu unterhalten. 
Die Pflanzung Ist im dargestellten Bereich vorzunehmen 

Kleinkronige Einzelbäume 
Es sind klelnkronige heimische Laubbäume anzupflanzen und so 
zu erhalten 
Der Standort der Baumpflanzung darf gegenüber der Darstellung 
Im Lageplan um bis zu 4 m abweichen. 

b. Pllanzgebote für flächenhafte Anpflanzungen 

pfg 2 = Gn.inanlagenbepflanzung: 
Die Fläche Ist als extensiv genutzte Wiese zu begrünen und mit 
Einzelbäumen (Vogelkirschen) entsprechend der Darstellung im 
Lageplan zu bepflanzen und so zu erhalten. 

pfg 3 = Bepflanzung der Autobahn· und Staßenböschungen und der Pflanzslreifen· 
Die Fläche ist mit heimischen Strauchgruppen oder Feldgehölzen zu be
pflanzen und so zu erhalten 
Die Festsetzung gilt auch für die mit pfg 3 bezeichneten Flächen des 
Verkehrsgn.ins 

pfg 4 = Bepflanzung im Bereich der Au1obahnportale· 
Die Fläche 1st als Pflanzstreifen mit hP.imischen Laubbäumen und 
Sträuchern zu bepflanzen und so zu erhalten. 

pfg 5 = Ufernaher Pnanzstreifen 
Die Gewässerrandstreifen sind mit heimischen Bäumen und Sträuchern als 
Ergänzung des bachbegleitenden Gehölzsaumes zu bepflanzen und so zu 
erhalten 

pfg 6 = rreißächen im Ubergang :tur freien Landschaft: 
DiP. Fläche Ist als Wiese mit offenen Gräben lür die Entwässerung des 
Niederschlagswassers anzulegen und kann landschaftsgärtnerisch mit 
Gehölzen bepflanzt und gestaltet werden. 
Wege. Terrassen und Schutzstreifen können ausnahmsweise 
zugelassen werden 

pfg 7 = Extensive Dachbegrünung. 
Alle Flachdächer und nach geneigten Dachnächen mit einer maximalen 
Neigung von 10• sind auf kulturfähigem Substrat mit einer Schichtdicke von 
mmdestens 0.10 maufeinem Flächenanteil von mindestens 50% zu be • 
gn.inen und so zu erhalten. 



DabPI smd die im Lageplan rTllt pfg 7 bezeichneten Flächen der Flachdächer 
oder flach geneogten Dachflächen mot eoner maximalen Neigung von 1 0' auf 
kultur111hogem Substrat mit Piner Schichtdocke von mindestens 0,10 m zwin • 
zu begrimen und so zu erhalten. 
Ausnahmen können hierbei für Oberlocht er. Tenassen sowie notwerodrge Wege 
zugelassen werden. 

pfg 8= Intensive DAchbegrünung 
Die Dachfl:lchen der festgesetzten ParkiPrungsbauwerke sind mit einer 
Erdschicht von mmdestens 0.5 m Stärke emzudecken und zu begrünen 
Ausnahmsweise dar1 das Parilierungsbauwerk enUang seiner Erschließungs
oder Zufahrtstraße als begrünte Pergola erstellt werden. wobei im Anschluß an 
doe jewerlige Grun- oder Böschungsflllche ein mindestens 5.0 m brerter 
Sirerlen mot Erde eingedeckt und rntensov begrünt werden muß 
Oie Kletter· oder Rankenpflanzen der Pergola sind im Abstand von mrndestens 
5,0 m anzupflanzen und so zu unterhalten Sie müssen bis zum erdgedeckten 
Tell eine Rank- bzw Klettertlilie erhalten 

18 2 Pflanzbindun..Q (§ 9 Abs 1 Nr 25 b BauGB) 

a Pflanzbrnd®Q fur ElnzelbäJJme (pb1) 

pb1 Ore Pflanzbindung für Ernzelbäume dient der Erhaltung 
der testgesetzten Einzelbäume. 
Diese sind bei Abgang zu ersetzen 

Darüberhinaus srnd am Geltungsbereich des Bebauungsplanes alle Bäume mrt 
ernem Stammdurchmesser von mindestens 0,25 m- gemessen 1 111 uber dem 
Boden- zu erhalten. sofern nicht andere Fe5tsel7ungen entgegenstehen 
Auf die Baumschutzverordnung vom 24 02 1986 wird verwaesen 

b I?Jlanzbindung IUr:Jlä@enhafte Anpfla[lzuna!ll. 

pb 2= Feldhecken 
Die Pflanzbrndung doent der Erhaltung der Feldhecken 
Diese sind zu erhalten und bei Abgang entsprechend zu 
ersetzen 

pb 3= Obstbaurnwlese· 
Dae Pflanzbindung dient der Erhaltung der Obstbäume 
Diese sind zu ertla~en und bei Abgang zu ersetzen. 
Oae GronlanOOC!chen (Wiesen) ~ioK.f extensiv zu nu~en 

c Gewässer· und PflanzbindunQ ( § 9 Abs 1 Nr 25 b BauGB ) 

pb/pfg = Oie Gewässer- und Pflanzbindung daent der Erhaltung des bach
begleitenden Gehölzsaumes sowi!' zur Schaffung eines nnlurnahen 
Uferslreafens der Glems und des Muhlgrabens. 
Die vorhandene Bepflanzung rst zu erhalten und bei Abgany tu ersetzen. 



19 Flächen für_~urs~~uttul]len. AbQrabu~nd Stützmauern zur Herstellun~ 
Straßenkorpers, ( § 9 Abs 1 Nr 26 BauGB) 

Bö<;ehungen und StilfJmauem. die zum Auo;gle•ch der Hohenuntersch•ede zwischen den 
Baugrund'>lticken und den ölfentlichen Ve•kehrsflachen erforderlich sind (Stra~en
boschungcn ) konn~>n 11<1f den Baugrund~ur: kl.'rt angelegt werden und ~iml dort zu 
dulden Ist 111 dr.1 PlanTelehnunq nichts llndr•cs festgesetzt, so gilt Pin d1c öffenllichen 
Verkehrsfliirhrn brgle1tendN 2.0 m brPitf'r Gnmdstücksstreifen als Flllche fur die 
Aufschultungf'n tllld Allgrabungen nun Auo;qiPtr.h topographischN Ullf'bPiihettPn 

Stutzfundanlt'nff' d•P zum Set1en von RnbAttenstemen und Randstf'lnen zur 
Abgrenzung zwisthPn nlfenthchen Verkehrsnli chen und pnvaten Grundshir.ksflachen 
Priorderlieh wl.'rden s•nd auf dPn prwaten G•undstuclo.~fl~chen bis zu e10er Bre•te und 
Tiefe von 1e 0 SO m 1u dulden. 

II Bauordnungsrechthche Festsetzungen ( § 9 Abs 4 BauGB. § 73 LBO ) 

DachgestaHung (§ 73 Ahs 1 Nr 1 LBOJ 

{?achform, Q!l!<h.!J~rflY.!Jg ( DF ON) 
( Entspr!!ch!!nd ErntrHgtm Lagppfan J 

FD = Flachdach sow•e nach gene•gte Dachf11lch!!n mit emer max•malen 
Dachne•oung bis 10' 
Als Ausnahmen konnen Sonderdat.hfonnen zugelassen werden 
D•e Flachdacher und nach gene1gten Dachflächen sind entsprechend 
pfg 7 h7w pfg 8 zu begrünen (siehe Nr I 18.1 des Texttc•lcs) 

SD = Fw die Hauptgebäude sind nur Grtteldächer und versetzte Satteldächer 
zulao;_s•g 

2 Au[.\ere Gestaltung baulicher An~ (§73 Abs 1 Nr 1 LBOJ 

F assadenqesta!tun,g 

a Fassadengliederung 
ln den Baugebietstellen GE muß die FAssade der Gebäude entlang 
der im Lageplan m•t • FG • bezerchneten Abschnitte der Baugrenzen jewerls 
nach max 30m Wandlänge eine vertikale Gliederung als Vor- oder Rücksprung 
von m•ndl'stl'ns 3.o m LAnge und mtndestens 1 0 m Tiefe aufweisen 
Diese Gliederung muß sich über die gesamte Höhe der Fassade erstrecken 

b Verldeidung· 
Die Verkleidung der Außenflächen der Gebäude mrt po11erten und spiegelnden 
Materialien sowie die Verwendung glasierter Keramik und engobierter Spaltklinker 
ist nicht zugelassen 

3 . Werbeanlaoen ( § 73 Abs. 1 Nr 1 u. 2 LBO) 
Werbeanlagen sind genehmigungspOichtig 
Werbeanlagen srl'ld nur an der Stätte der Le•stung oder des Vertriebes zugelassen. 
Sie dürfen nur an Wandflllchen untertlalb der Traufe angebracht oder crsleiH werden. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zutll'>SIQ 



4. Freileitungen ( § 73 Abs 1 Nr.4 LBO ) 
Niederspannungsfreileitungen sind nicht zugelassen. 

111 Kennzeichnungen ( § 9 Abs. 5 BauGB ) 

1. Ulrrp!mmlssionen: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die Baugebiete als Flächen 
gekennzeichnet, bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Verkehrslärm) zu treffen sind. ( § 9 Abs. 5 Nr. 1 
BauGB) 

2. Schadstoffimmissionen: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine Teilfläche am Ende der Überdecke
lung der Autobahn besonders gekennzeichnet und zeichnerisch begren~, bei der die 
Grenzwerte für Stickoxyd ( N02 ) Oberschritten werden könnten. 
( § 9 Abs. 5 Nr.1 BauGB} 

IV. Hinweise 

Wasserwirtschart und Grundwasserschutz 
Jegliche Maßnahmen, die das Grundwasser berühren könnten, bedürfen der wasser
rechtlichen Genehmigung 
Auf die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes und des Wassergesetztes für 
Baden - Württemberg wird verwiesen 
Weiterhin wird auf das Hydrogeologische Gutachten des Ingenieurbüros für Erd- und 
Grundbau, Prof. Dr. - lng. E. Vees von Juni 1992 verwiesen. 

2. Entwässerungsanlagen 
Grundstücksentwässerungen, deren Höhen unterhalb der Straßenoberkante liegen, sind 
durch Hebeanlagen an den öffentlichen Kanal anzuschließen Durch die Höhenlage der 
Glems ist mit Rückstau zu rechnen. 

3 Bodenschuß 
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzgesetzes ( BodSchG) 
insbesondere auf § 4 sowie auf das Merkblatt "Regelungen zum Schutz des Bodens• des 
Amtes für Wasserwirtschaft und Bodenschutz wird verwiesen. 

4 GasvefS(Irgung (Gasfemle~ung) 
Die im Lageplan dargestellte Leitungstrasse der Gasfernleitung dient nur als Grob
orientierung. Ihre tatsächliche Lage ist örtlich zu erkunden. 
Der stillgelegte Leitungsabschnitt Ist mit Stickstoff verfüllt. 
Dei allen Baumaßnahmen und Änderungen des Geländeniveaus Im SchutzS1reifenbereich 
der Leitungstrasse sind die technischen Bedingungen der Gasversorgung Süddeutschland 
zu beachten. 

5 Denkmalschutz 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. 
Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu halten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das 
Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden Ist ( § 20 Deukmal
schutzgesetz ) 



6. Pflichten des Eigentümers: ( § 126 Abs 1 BauGB) 
Der Eigentümer hat das Anbringen von 
Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung 
einschließlich der Beleuchtungskörper sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für 
Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. 

7 ßlllasten und Abfallwirtschaft 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt Sollte dennoch bei Erdarbeiten Letasteier Boden 
angetroffen werden, so sind unverzüglich das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
zu benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen. 
Auf das Merkblatt • Abfallwirtschaft und Altlasten" des Amtes für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz wird verwiesen 

8 Energiegewinnung 
Aus Gründen der Umweltvorsorge sind regenerative Energiesysteme erwünscht. 
Im Rahmen der Festsetzungen sind diese Anlagen zulässig. 

9 Landschaftssetlutzgebiet 
Für das Landschaftsschutzgebiet • Leonberg, Teilgebiet V c ·gilt die Verordnung des 
Landratsamtes Böblingen vom 23.04.1987. 

Aufgestellt: 
Leonberg, den 16 09 1993 


